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Genehmiqunasbescheid

Aufgrund lhresAntrogesvom 04.03.1997 wird lhnen gemöß $ 4gAb6. l, $ 50Abs.2 Nr. I des
Kreisloufwirtschofts- und Abfollgesetzes {KrW-/AbfG, vom 27 .Og .1994, BG-BI. I S. 2 205) in Ver_
bindung mit der Tronsportgenehmigungwerordnung [|gV, vom 20. Sepiember, BGBI. iS. tA t i;
eine Tromportgenehmigung erteih. Die im Anlrog gemochten Angoben sind Bestondieil dieser
Genehmigung. Soweh im folgenden obweichende Auflogen gelroffen werden, gehen diese den
Angoben im Antrog vor.
Diese Genehmigung gilt ob demAusstellungsdotum, sie isf niclrf überirogbor. Die Trorsporlge-
nehmQung berechtigt ihren lnhober, Abfölle im gesornlen Bundesgebietlirzrsommeln-und 

=ubefördern.

Die Kosten des Verfqhrers hoben Sie zu trogen.

Nebenbestimmunqen

Die Trorsporlgenehmigung wird mit folgenden Auf logen verbunden:
ln dem zum Einssmmeln oder Befördern benutzten Beförrderungsmillel sind, soweit die B,eförde-
rung nichl mittefs sc hiene nge bunde ne r Fo hrze uge e rfo lgl,

- eine Kopie derTrorsporlgenehmigung und desAnlrogs,
- eine Kopie des Entsorgungsnocl'weises, desverei#ochten Enlsorgungsnocl-rweises oder

de r Nochweiserklö runge n,
- die Ar-sfertigungen 2 bis 6 der Begleitscheine, oder die Ausfertigungen 2 der übe1. -

nohmescheine f ür die eingesommelten oder beförderten Abfölle
mitzufÜhren und denzur Überwqchung und Kontrolle Befugten suf Verlongenvorzuzeigen uncl
ouszuhöndigen.
Verönderungen des fur die Genehmigung enlscheidungserheblichen Socl-verhqhes (2.8. derAn-
goben zum Einsommler und Beförderer oder dervorgelegien Anlrogsunterlogen) sind der Ge-
nehmig ungsbehörde urvez üg lich mi|zuteilen.
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Die Genehmigung wird mif folgenden weileren Nebenbestimmungen verbunden:

1' Der Genehmigungsinhober hcli sicherzusfellen, dcß Fohzeuge, mii denenAbfalle ;mRohrnen der. Genehmigung ouf öffentlichen Strqßen r**p"il".f we.den, mit Wqrntqfelnnoch g 4g Abs. 6 KiW-lAbfG uusgerüstet sind.

2' Die Genehmigung ergehi unbeschodet lcndesspezifischer Regelungen, d.h., die enfsor-gungspflichtigen Körpeachoften können in ihren Sotzungen ,iU"r,a,-Urott.ntro.gu,..,g 
""rdie eirzelneA.bfollort bezogene Regelungen hirsichtli.h-d". Enisorgung vorsehen und

i ns beso nde re besi i m mre Enrso rg ungswege/ -o n lo ge n bi"d;rJ;;,g'" b",.,.

3' Die fÜr die Leiiung und Beoufsichtigung verontwortlichen personen hoben regelmäßig,
mindestens olle drei Johre on Lehrgöngen irn Sinne des $ 3 Abs. I Nr. 2 TgV teilzu-
nehmen.

4' Die Gerrehmigung verlieri lhre Gültigkeit, wenn niclri bis zum O6.lo.lggg folgende
Unlerlogen nochgereicht we rden :

- Nocl-rweis der Teilnohme des Herrn werner Rlenöcker cn einem Lehr_
gang, in dem Kennf nisse enlsprechend demAnhong zurTrc'spo$ge
nehmig ungwero rd nung ve rmitte lt worden sind.
Die Kennrnisse müssen sich o,;f fcrgende Bereiche erstrecken:l. soch- und fochgerechre Einsommlung und beförderung von Abfüllen

unle r beso nde re r Be rÜc ks ic ht ig u ng dL r o bfo I lre levo nte n Tro ns po rilec h -nik und Kenraeichnung von fJhrzlug.n und a"hah"rn;
2. schadliche umwelteinwirkungen und sonstige Gefohren, erhebliche

Nochteile und llelösf igungen, die vonAbföllen ousgehen können, und
Moßnohmen zu ihrer Verhinderung oder Beseitigung;

3' A rt und Besc hoffe n he it vo n beso nde rs übe rwo. hu.'gi b"d ürFt ige n A irfö l-
len;

4. vorschriff en des Abfollrechrs und des für die Einsommlurngs_ und Be
fö rde rungstöt ig keit ge he nde n so nsr ige n umwe h rec hts;

5. Bezüge zum Guterver-kehrs- und GeLhrgutrecht;
6. Vorschriffen der betrieblichen Hoftung

6' Die Genehmigung wird unter dem Vorbehol+ des Widerrufs, der nochtröglichen Arf noh-
me, Anderung oder Ergönzung von Auf logen eriei}|.

Hinrveise

Beim Einsommeln und Befördern derAbfölle sind olle einschlögigenvorschriften des KÄv-/Abfcund derdozu erlos::l.nverordnungen in der ieweils gültigen-Färrung una ai" dorsus sich er--gebenden Nebenpf lichten zu beochten.
Dos mit dem Einsommeln und Befördern belrouf e Personol muß die für die ieweils wohrgenom-mene Tötigkeit erforderliche sochkunde besitzen. b rnuß insbesondere mit den Gefohren imumgong mitAbföllenvedrout und in der Loge sein, bei Unföllen rnit denAbfallen quf diese ob-gestimmte Mcßnohmen zu ergreifen, insbesondere die zusröndigen Stellen (polizei, Feuerwehrnwosserbehörde, umweltschutzbehörde) zu benochrichtigen. Die sochkunde erforderl eine be-triebliche Einorbeitung ouf der Grundloge eines Einorbeltungsplons {$ 4 Tgv}.
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EinWechselderfÜrdie Leitung und Beq#sichtigung des Betriebesverontwortlichen person be-
dorf der Genehmigung.
Diese Genehmigung schließt noch onderenVorschriften erforderliche Genehmigungen, Erloub-
nisse oderZulossungen {insbesondere nqchVorschriften überden Guterkroftv"rk"Ä, und die
Befönderung geföhrlicher Gufer) nicht ein. Die Genehmigung lößt ouch dieAnforderungen un-
berÜhrt, welche die Gefohrgutvorschriften - insbes",'rdeÄ inlezug ouf die befördertenitoff",
die Beförderungsmittel, dos Tn:nsporlpersonol, und dos Mitführerivon Begleilpopieren - sfellen.

Die Genehmigung ksnn insbesondere bei

- unrichligen oder urvollsiöndigen Angoben im AnrroE
- Nichteinhohung derAuflogen dieser Genehmigung od.l. des Eniscrgungs-

nochareises
- sorstigen Verstößen gegen die Vorschriften des KiW-/AbfG und die dczu

e rgo nge nen Ve rord nunge n

zurückgenommen oder widerrufen werden. Außerdem können Yerstöße gegen diese yorschrif -
ten ols slroflolen oder ordnungswidrigkeiten geohndel werden.

Beso nders übe rwochungsbed ürft ige A bfö tle s ind gemöß der A bfo llo nd ie nungwerord nung
{AbfAnd/o) vonr 25. September 1996 derzustöndigenAndienungssielle onaudienen.

Kos?en

Dieser lSescheid isf gebührenpflichtig. Es ergeht ein gesonderter Kostenfesiseizungsbescheid.

Rec hts be he lfs be le h ru nq

Gegen ciiesen Bescheid konn innerholb eines Monofs noch Bekonnigobe Widenpruch eingelegi
werden. DerWiderspruch ist schriftlich oderzur Niederschrift beim ilegierungsprösidium Dessou,
Kühnouer Str. l6 1, A6846 Dessou, zu erheben.
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Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhall
Postfach 200841 06009 Halle (Saale)

TMG Spedition GmbH

Marienstraße

06749 Bitterfeld

Umstellung der behördlichen Nummern (Erzeuger-, Beförderer-,
Entsorger- und Maklernummern) im Land Sachsen-Anhalt zum
01.07.2007

Bezug nehmend auf die 2. Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt, welche am 11.
November 2005 vom Landtag beschlossen wurde und durch das Gesetz zur
Kreisgebietsneuregelung (GVBI. LSA S.692) in der am 16. November 2006
geänderten Fassung zum 01 .07.2007 wirksam wird, werden alle behördlichen
Nummern im Land Sachsen-Anhalt umgestellt.

Nachfolgend erhalten Sie lhre Aufstellung der vorhandenen behördlichen,
abfallrechtlich relevanten Nummern und die sich daraus ergebenen neuen
Nummern.
Diese Nummern sind ab 01.07.2007 zu verwenden. Der gesamte Datenbestand
(auch Historien) im Abfallüberwachungssystem wird zum 01.07.2007 entsprechend
aktualisiert. Die Knotenstellen der anderen Bundesländer erhalten entsprechende
Skripte für die Anpassung ihrer jeweiligen Datenbanken.

Da es sich bei der Umstellung der behördlichen Nummern lediglich um eine
,,schlichte Anderung" ohne erneute sachliche Prüfung handelf (Abfall und
Zulässigkeit der Entsorgung ändern sich nicht), bedarf es keiner Anderung
bestehender Entsorgungs- bzw. Sammelentsorgungsnachweise.
Bitte fügen Sie dieses Schreiben ailen Entsoi-gungs- bzw.
Sammelentsorgungsnachweisen mit ,,alten" behördlichen Nummern in Kopie bei,
ebenso den beim Transport mitzuführenden Unterlagen mit ,,alten" behördlichen
Nummern (2.8. Entsorgungs- bzr't. Sammelentsorgungsnachweise,
Transportgenehm igungen, Begleitscheine, EfB-Zertifikate, Notifizierungen,
Versandformulare).

H i nwqis zu r P rüfziffer:
Auf allen Papierformularen kommt nur die 9-stellige Nummer zum tragen. Die
Prüfziffer (10.Stelle der neuen Nummern) findet ausschließlich bei der
elektronischen Nachweisführung Anwendung (spätestens gültig ab 01 .04.2010).

Hinweis zur Gültiqkeit:
Behördliche Nummern verlieren automatisch ihre Gültigkeit, wenn sich die Firma
ändert (2.8. Verschmelzungen, Betreiberwechsel etc.). Sie können jedoch auf
Antrag im Rahmen einer Einzelfallentscheidung übertragen werden.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift
gültig.

SACHSEN-ANHALT

Landesamt für
Umweltschutz

Fachbereich 2
Abfallwirtschaft , Bodenschutz,

Anlagentechnik
Wasserwirtschaft

Landesknotenstelle
GADSYS

Halle (Saale), 14. Mai 20Q7

I hr Zeichen/lhre Nachricht

Mein Zeichen:
24.201 -67 020-U mstellung-
2007

Bearbeitet von:
Herrn Lüttich

Tel.: (0345) 5704-455

e-Mail: Rene.Luettich@
lau.m lu.sachsen-anhalt.de

Reideburger Straße 47

06'1 16 Halle (Saale)

Telefon (0345) 5704-0
Telefax (0345) 5704-405
www.lau-st.de

Landeshauptkasse Dessau
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
BLZ 810 000 00
Konto 810 015 00



Anlage zum Schreiben an die Firma TMG Spedition GmbH, Marienstraße, 06749 Bitterfeld

Umstellunqstabelle der ab 01. Juli 2007 qültiqen behördlichen. abfallrechtlich
relevanten Nummern

-[] Prüfziffer für das elektronische Nachweisverfahren
Bei Fragen zu Entsorgernummern: Herr Lüttich,
Bei allen anderen Nummern: Frau Kusche.

Q345t5704-455
034515704-456
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Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Postfach 20084'1 06009 Halie (Saate)

TMG Spedition GmbH

Postfach 11 06

06733 Bitterfeld

Umstellung der behördlichen Nummern (Erzeuger-, Beförderer-,
Entsorger- und Maklernummern) im Land Sachsen-Anhalt zum
01.07.2007

Bezug nehmend auf die 2. Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt, welche am 11l.
November 2005 vom Landtag beschlossen wurde und durch das Gesetz zur
Kreisgebietsneuregelung (GVBI. LSA s.692) in der am 16. November 2006
geänderten Fassung zum 01 .07.2007 wirksam wird, werden alle behördlichen
Nummern im Land Sachsen-Anhalt umgestellt.

Nachfolgend erhalten Sie lhre Aufstellung der vorhandenen behördlichen,
abfallrechtlich relevanten Nummern und die sich daraus ergeDenen neuen
Nummern.
Diese Nummern sind ab 01.07.2007 zu verwenden. Der gesamte Datenbestand
(auch Historien) im Abfallüberwachungssystem wird zum 01 .O7.2OOT entsprechend
aktualisiert. Die Knotenstellen der anderen Bundesländer erhalten entsprechende
Skripte für die Anpassung ihrer jeweiligen Datenbanken.

Da es sich bei der Umstellung der behördlichen Nummern lediglich um eine
,,schlichte Anderung" ohne erneute sachliche prüfung handeli (Abfall und
Zulässigkeit der Entsorgung ändern sich nicht), bedarf es keiner Anderung
bestehender Entsorgungs- bzw. Sammelentsorgungsnachweise.
Bitte fügen Sie dieses schreiben allen Entsorgungs - ozw.
sammelentsorgungsnachweisen mit ,,alten" behördlichen Nummern in Kopie bei,
ebenso den beim Transport mitzuführenden Unterlagen mit ,,alten" behördlichen
Nummern (2.8. Entsorgungs- bzw. Sammelentsorgungsnachweise,
Transportgenehmigungen, Begleitscheine, EfB-Zertifikate, Notifizierungen,
Versandformulare).

H i nweis zu r P rüfziffer:
Auf allen Papierformularen kommt nur die 9-stellige Nummer zum tragen. Die
Prüfziffer (10.Stelle der neuen Nummern) findet ausschließlich bei der
elektronischen Nachweisführung Anwendung (spätestens gültig ab 01.04.2010).

Hinweis zur Gültiqkeit:
Behördliche Nummern verlieren automatisch ihre Gültigkeit, wenn sich die Firma
ändert (2.8. Verschmelzungen, Betreiberwechsel etc.). sie können jedoch auf
Antrag im Rahmen einer Einzelfallentscheidung übertragen werden.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift
gültig.

SACHS N HALT

Landesamt für
Umweltschutz

Fachbereich 2
Abfa llwirtschaft , Bodenschutz,

Anlagentechnik
Wasserwirtschaft

Landesknotenstelle
GADSYS

Halle (Saale), 14. Mai 2007

lhr Zeichen/lhre Nachricht

Mein Zeichen:
24.20 1 -67 020-U mstellung-
2007

Bearbeitet von:
Herrn Lüttich

Tel.: (0345) 5704-455

e-Mail: Rene.Luettich@
Iau.mlu.sachsen-anhalt.de

Reideburger Straße 47
061 16 Halle (Saale)

Telefon (0345) 5704-0
Telefax (0345) 5704-405
www.lau-st.de

Landeshauptkasse Dessau
Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg
BLZ 810 000 00
Konto 810 015 00



Anlage zum Schreiben an die Firma TMG Spedition GmbH, Postfach 11 06, 06733 Bitterfeld

Umstellunqstabelle der ab 01. Juli 2007 qültiqen behördlichen. abfallrechtlich
relevanten Nummern

.[ 
] Prüfziffer für das elektronische Nachweisverfahren

Bei Fragen zu Entsorgernummern: Herr Lüttich, 034515704-455
Bei allen anderen Nummern: Frau Kusche, A34515704-456


